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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2017 von der juristi-
schen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München als Disser-
tation angenommen. Sie ist der Ertrag meiner »Münchener Jahre« und der
Auftakt meiner akademischen Laufbahn, die ich im Rahmen einer For-
schungsassistenzprofessur an der Universität Nanjing fortsetzen werde.

Mein aufrichtiger Dank gilt meinem verehrten akademischen Lehrer,
Herrn Prof. Dr. Martin Burgi. Die Diskussionen mit ihm waren für mich
Herausforderung und Inspiration zugleich. Seine Ideen und Anregungen,
seine Begeisterungsfähigkeit für verwaltungsrechtliche Fragstellungen so-
wie nicht zuletzt seine konstruktive Kritik haben mich sehr beeindruckt
und meine Arbeit bereichert. Schließlich danke ich ihm für die Aufnahme
in die Schriftenreihe zum Vergaberecht, die ich als große Ehre begreife.

Ferner danke ich auch Frau Prof. Dr. Ann-Katrin Kaufhold für die zügi-
ge Erstellung des Zweitgutachtens. Während meines Promotionsstudiums
habe ich viel von ihr gelernt. Nicht nur vermittelte sie mir juristische
Fachkenntnisse, sondern brachte mir in ihrem Unterricht auch die sokrati-
sche Methode näher.

Darüber hinaus bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen Eltern, mei-
ner Großmutter und meiner Frau, die mich während meiner Promotion im-
mer unterstützt haben. Sie geben mir einen starken Rückhalt.

Besonders danken möchte ich meinen Freund Nicolaus Schmidt für das
sorgfältige Korrekturlesen meiner Arbeit. Ohne seine Unterstützung hätte
ich diese Dissertation nicht in der vorliegenden Form fertigstellen können.
Mein Dank gebührt auch meinen Freunden Peter Steiner, Max Herrmann
und Max Wiedemann, die mir während meines Aufenthalts in Deutschland
sehr viel geholfen haben.

Für die finanzielle Unterstützung während meines LL.M.-Studiums und
der Promotionszeit, sowie für den Druckkostenzuschuss danke ich dem
China Scholarship Council und der Friedrich-Ebert-Stiftung.

Das Leben ist sehr kurz und man sollte jeden Moment so intensiv erle-
ben als wäre es der Letzte. Die Kodifizierung des chinesischen Verwal-
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tungsverfahrens ist meine nächste Lebensaufgabe. Ich will China verän-
dern.

Nanjing, im Winter 2017 Yizhou Yan

Vorwort
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sprache, 8. Aufl., Berlin 2015, verwiesen. Bei den folgenden Abkürzungen
handelt es sich um solche des chinesischen Rechts.
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BEBV Bestimmungen über Einwandverfahren vor Beschaffungsvertre-
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von großen Bauaufträgen (国家重大建设项目招标投标监督暂行
办法)

VABA Verordnung über das Aufsichtsverfahren für Bauausschreibung (工
程建设项目招标投标活动投诉处理办法)

VAB-Hubei Verordnung der Provinz Hubei über Ausschreibungen (湖北省招标
投标管理办法)

VAR Verordnung über Aufsichtsverfahren für die Regierungsbeschaf-
fung (政府采购供应商投诉处理办法)

VAAB-Hunan Verordnung der Provinz Hunan über das Aufsichtsverfahren für
Aususschreibung (湖南省招标投标活动投诉处理办法)

VBA Verordnung über Bauausschreibung (工程建设项目施工招标投标
办法)

VERB-Sichuan Verordnung der Provinz Sichuan über das Einwandverfahren bei
der Regierungsbeschaffung (四川省政府采购供应商质疑处理办
法)

VKÖV Verordnung über Konzessionen der öffentlichen Versorgungsbetrie-
be (基础设施和公用事业特许经营管理办法)

VRGKS Verordnung über die Registrierung von gesellschaftlicher Körper-
schaften (社会团体登记管理条例)

VRoA Verordnung über die Regierungsbeschaffung ohne Ausschreibung
(政府采购非招标采购方式管理办法)

VRVD Verordnung über Regierungsbeschaffung von Dienstleistungen (政
府购买服务管理办法)

VRWD Verordnung über die Regierungsbeschaffung von Waren und
Dienstleistungen (政府采购货物和服务招标投标管理办法)

VUSB Verordnung über Umfang und Schwellenwert von Bauausschrei-
bungen (工程建设项目招标范围和规模标准规定)

VVROI Vorläufige Verordnung über Registrierung von öffentlichen Institu-
tionen (事业单位登记管理暂行条例)

VwPG Verwaltungsprozessgesetz (行政诉讼法)
VwZwG Verwaltungszwangsgesetz (行政强制法)
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Einführung

Anlass und Ziele dieser Untersuchung

Der chinesische Markt ist für öffentliche Aufträge ein großer und
schmackhafter Kuchen. Abgesehen von öffentlichen Unternehmen1 er-
reichten die im Jahr 2015 durch Staatsorgane sowie durch öffentliche In-
stitutionen und gesellschaftliche Körperschaften vergebenen Aufträge eine
Höhe von 2107 Mrd. RMB (284.9 Mrd. Euro)2. Das entspricht einem An-
teil von rund 3,1 % des chinesischen Bruttoinlandsprodukts (BIP)3. Wirt-
schaftlich motiviert, wollen dabei immer mehr deutsche Unternehmen an
den öffentlichen Ausschreibungen in China partizipieren. Ein gutes Bei-
spiel dafür ist die Siemens AG mit ihrer Teilnahme an öffentlichen Aus-
schreibungen am Bau der U-Bahn in vielen bedeutenden chinesischen
Städten (Schanghai, Hangzhou, Guangzhou, Shenzhen usw.)4. Es steht au-
ßer Frage, dass ein deutscher Unternehmer große wirtschaftliche Chancen
verpasst, wenn er seine Augen vor dem riesigen chinesischen öffentlichen
Beschaffungsmarkt verschließen würde.

Spiegelbildlich braucht auch China einen offenen Marktzugang im
europäischen öffentlichen Beschaffungswesen. Denn zurzeit bereiten Chi-
na Überkapazitäten und unzuriechender Konsum von heimischen Produk-
ten große Probleme. Insofern beabsichtigen chinesische Unternehmen ihre
Geschäfte auf globale Märkte zu expandieren. Einen kurzen Einblick in
dieses Bestreben geben die nachstehenden zwei Beispiele: 2005 wurde das
Bauprojekt einer türkischen Hochgeschwindigkeitsbahn an die China Rail-
way Construction Corporation (CRCC) vergeben5. 2012 übertrug die Re-

A.

1 Näher dazu unten Kap. 1 D I 1.
2 Li, People's Daily (人民日报) 13. 18. 2016, S. 2..
3 Li, People's Daily (人民日报) 13. 18. 2016, S. 2.
4 Dazu Siemens AG, Geschäftsbereiche der Siemens AG in China, http://

w1.siemens.com.cn/about_us/our_businesses/sustainable_cities.asp, Erstellung am
08. 09. 2010 (zuletzt abgerufen am. 14. 11. 2017).

5 China Xinhua News, Zusammenarbeit zwischen China und Türkei in der Bau von
Hochgeschwindigkeitsstreck ( 土耳其盼拓展与华高铁领域合作 ), http://
news.xinhuanet.com/world/2014-02/28/c_119550793.htm, Erstellung am 28. 02.
2014 (zuletzt abgerufen am. 14. 11. 2017).
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publik Kenia das Bauprojekt einer 485 km langen Eisenbahn an die China
Road and Bridge Corporation (CRBC)6. In jüngster Zeit versuchen auch
eine Vielzahl von chinesischen Unternehmen öffentliche Aufträge insbe-
sondere im EU-Sektorenbereich zu erhalten. Dies liegt daran, dass der eu-
ropäische Beschaffungsmarkt sehr groß ist und außerdem, dass die politi-
schen und finanziellen Risiken in anderen asiatischen Staaten oder in afri-
kanischen Staaten deutlich höher sind, als in Europa7. Vor diesem Hinter-
grund betrachtet, ist der deutsche Beschaffungsmarkt – als wichtiger Be-
standteil des europäischen Beschaffungsmarkts – ein logisches strategi-
sches Ziel für chinesische Unternehmen. Auch die Rechtspraxis greift die-
sen Trend auf, was beispielsweise die Veranstaltung der Wirtschaftskanz-
lei Kanzlei Bird & Bird vom 17. 11. 2016 mit dem Titel »Markteintritt in
Deutschland & Europa: Vergaberecht als Eintrittskarte für chinesische Un-
ternehmen« illustriert. Mehr als 30 chinesische Politiker und Unternehmer
haben an dieser Veranstaltung teilgenommen8. Diese und andere Veran-
staltungen sind ein klares Signal dafür, dass sich viele chinesische Unter-
nehmen derzeit am deutschen Beschaffungsmarkt beteiligen wollen.

Ein weiterer, nicht zu vernachlässigender, Faktor ist der angestrebte
Beitritt Chinas zum Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungs-
wesen (engl. Government Procurement Agreement, kurz GPA). Im Jahr
2007 begann China als WTO-Mitglied offiziell mit den GPA-Parteien den
Beitritt zum GPA zu verhandeln. Bedauerlicherweise sind die Verhandlun-
gen, aufgrund der großen Meinungsunterschiede über die Anzahl der für
den Beschaffungsmarkt geöffneten chinesischen Provinzen, die Einbezie-
hung der öffentlichen Unternehmen als Auftraggeber und die Eröffnung
des chinesischen Beschaffungsmarkts für ausländische Bauunternehmen
bisher noch nicht abgeschlossen9. Dennoch ist der Beitritt Chinas zum

6 Sina News, China errichtet neue Bahnstrecke in Kenia (中方承建肯尼亚蒙内铁
路 ), http://finance.sina.com.cn/world/20140513/024219083689.shtml, Erstellung
am 13. 05. 2014 (zuletzt abgerufen am. 14. 11. 2017).

7 Vgl. Wang, China Government Procurement News (中国政府采购报) 02. 06.
2015, S. 4; Li (Hrsg.), Praxiskommentar zur RV-AG (招标投标法实施条例条文理
解与案例适用),..

8 Haiwainet, Veranstaltung der Bird & Bird LLP: China Hour – das deutsche Verga-
berecht ( 鸿鹄律所成功举办 « 德国政府采购法 ” 专题讲座 ), http://
de.haiwainet.cn/n/2016/1216/c457016-30575341.html, Erstellung am 16. 12. 2016
(zuletzt abgerufen am. 14. 11. 2017).

9 Vgl. zuletzt Li/Yuan, Forschung über die Regierungsbeschaffung Chinas (中国政府
采购制度与运行机制研究), S. 181 ff.
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